Merkblatt für die Bewerbung um die Fachanwaltschaft im Sozialrecht
1. Erwerb der besonderen theoretischen Kenntnisse §§ 4, 6 FAO

a)   Besondere theoretische Kenntnisse werden regelmäßig durch eine erfolgreiche       

      Teilnahme an einem auf den Erwerb der Fachanwaltsbezeichnung „Sozialrecht“ 

      vorbereitenden anwaltsspezifischen Lehrgang erworben, dessen Gesamtdauer – ohne   

      Leistungskontrollen – mindestens 120 Stunden beträgt.

b)    Die Zeugnisse des Lehrgangsveranstalters sind vorzulegen. Aus diesen Urkunden muss  

       sich ergeben,

   -   dass der Lehrgang die Voraussetzungen des § 4 FAO erfüllt;

   -  dass der/die Antragstellerin sich mindestens drei schriftlicher Leistungskontrollen     

      (Aufsichtsarbeiten) unterzogen hat. Die Dauer der Leistungskontrollen muss angegeben   

      sein.

c)   Alle Aufsichtsarbeiten und ihre Bewertung sind dem Antrag im Original beizufügen.

2. Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen (§§ 5, 6 FAO):

a)   Zum Nachweis der besonderen praktischen Erfahrungen sind Listen der innerhalb der   

      letzten drei Jahre vor Antragstellung persönlich und weisungsfrei bearbeiteten Fälle   

      vorzulegen.
b)   Die Listen sind zu gliedern in gerichtliche und außergerichtliche Fälle. Die einzelnen Fälle 

      sind mit einer laufenden Ziffer zu versehen.

       Die Fälle sind durch folgende Angaben zu kennzeichnen:

       - gerichtliches Aktenzeichen, bei außergerichtlicher Tätigkeit anwaltliches Aktenzeichen,

       - Kurzbeschreibung des Gegenstandes,

       - Beginn und Ende der Fallbearbeitung,

       - bei laufenden Fällen Stand des Verfahrens,

       - Inhalt, Art und Umfang der anwaltlichen Tätigkeit,

       - Namen der Parteien (zur Kennzeichnung bei Serienfällen).  
c)   Insgesamt sind mindestens 60 Fälle aufzuführen, die auf besondere Kenntnisse in den  

      Bereichen
       1. allgemeines Sozialrecht und Verfahrensrecht

       2. aus dem besonderen Sozialrecht

        -  Arbeitsförderungsrecht,

        -  Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsrecht,

        -  Rentenversicherungsrecht,

        -  Unfallversicherungsrecht,

        -  Recht der sozialen Entschädigung mit Ausnahme der Kriegsopferentschädigung,

        -  Schwerbehindertenrecht,


        -  Sozialhilferecht (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialhilfe),
         -  sonstige Angelegenheiten der Sozialversicherung

         schließen lassen, wobei ein ausgewogenes Verhältnis der Fälle aus mindestens fünf der 

         oben aufgeführten Bereiche bestehen muss und mindestens 1/3 der Fälle gerichtliche 

         Verfahren sein müssen.

         Verwaltungsverfahren (Antrags- und Widerspruchsverfahren), Verfahren über die   

         Einstweilige Anordnung und Klageverfahren inklusive Berufungsverfahren in derselben 

         Angelegenheit (Lebenssachverhalt und Beteiligte) gelten als ein Fall.

Anonymisierte Proben aus den Handakten sollten bereitgehalten werden. Auf Verlangen des Fachausschusses sind sie nachträglich vorzulegen.

